
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/1/11 8Ob172/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1978

Norm

ABGB §879 BIIc

ABGB §1319

Rechtssatz

Ein Ausschluß der Haftung infolge des Absturzes eines Fenster4ügels, der eine atypische und nach den Umständen des

Einzelfalles nicht voraussehbare Gefahr darstellt, kann nicht wirksam vereinbart angesehen werden.
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8 Ob 172/77
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